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Regierungspräsidien 
Abt. 4 - Straßenwesen und Verkehr 
 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
 
Regierungspräsidium Tübingen 
Abt. 9 - Landesstelle für Straßentechnik 
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 Vorgezogene naturschutzrechtliche Maßnahmen im Straßenbau und deren Finanzie-
rung 
 
Anlage 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 11/2010 vom 14.07.2010 (Az.: StB 
13/7143.2/01/1187772) 

 
 
 

Mit beiliegendem Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 11/2010 vom 

14.07.2010 (Az.: S 13/7143.2/01/1187772) hat das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung Regelungen zu vorgezogenen naturschutzrechtlichen 

Maßnahmen im Straßenbau und zu deren Finanzierung getroffen. 

 

Das ARS Nr. 11/2010 „Vorgezogene naturschutzrechtliche Maßnahmen im Straßen-

bau und deren Finanzierung“ wird ab sofort für Baumaßnahmen im Zuge von Bundes-

fernstraßen in der Baulast des Bundes eingeführt. 
 
 
Ergänzend zu Ziff. III, Abs. 1 des ARS Nr. 11/2010 gelten für vorgezogene natur-
schutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit vorgenannten Baumaßnahmen 
unter 10 Mio. Euro die für die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg gültigen 
Vorlagegrenzen. 
 



- 2 - 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Verkehr bis zum 15. November 2010 mitzuteilen, ob für Baumaßnahmen im Zuge 

von Landesstraßen in der Baulast des Landes entsprechende Regelungen als erfor-

derlich angesehen werden. 

 

Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW des IM vom 1. Juli 2008 in 

die „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg“ im Intra- 

und Internetangebot der Abteilung 9 – Landesstelle für Straßentechnik beim Regie-

rungspräsidium Tübingen eingestellt. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, Erfahrungen mit den Regelungen zu vor-

gezogenen naturschutzrechtlichen Maßnahmen im Straßenbau und zu deren Finan-

zierung für eine spätere Auswertung zu erfassen und hierüber bis zum 1. Februar 

2013 zu berichten. 
 
gez. Klaiber 
 

 


